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Einkommensteuer 

E-Rezept: Nachweispflicht für das steuerliche Ab-
setzen von Krankheitskosten 

Das Bundesministerium der Finanzen hat bzgl. des 
Nachweises von Krankheitskosten bei der Einlö-
sung eines sog. E-Rezepts mitgeteilt, dass ab dem 
Veranlagungszeitraum 2024 die steuerliche Ab-
ziehbarkeit als außergewöhnliche Belastungen bei 
der Einlösung auch von E-Rezepten bei verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten gegeben ist (Az. 
IV C 3 - S 2284/20/10002 :005).  
Voraussetzung dafür ist der Nachweis der 
Zwangsläufigkeit der entstandenen Krankheits-
kosten. 
Dieser Nachweis ist im Falle eines eingelösten E-
Rezepts durch den Kassenbeleg der Apotheke 
bzw. durch die Rechnung der Online-Apotheke zu 
erbringen.  
Bei Versicherten mit einer privaten Krankenversi-
cherung (Privatversicherte) kann der Nachweis al-
ternativ durch den Kostenbeleg der Apotheke er-
bracht werden. 
Der Kassenbeleg bzw. die Rechnung der Online-
Apotheke muss folgende Angaben enthalten: 

¾ Name der steuerpflichtigen Person,  
¾ die Art der Leistung (z. B. Name des Arznei-

mittels),  
¾ den Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag und  
¾ die Art des Rezeptes. 

Das Schreiben des Bundesministeriums der Finan-
zen gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2024. Je-
doch wird es von der Finanzverwaltung für den 
Veranlagungszeitraum 2024 nicht beanstandet, 
wenn der Name der steuerpflichtigen Person nicht 
auf dem Kassenbeleg vermerkt ist (Nichtbeanstan-
dungsregelung). D. h., für den Veranlagungszeit-
raum 2024 ist ein Kassenbeleg ohne den Namen 
des Steuerpflichtigen unschädlich. 
 

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Steuerermäßi-
gung auch für Pflege- und Betreuungsleistungen 
nur mit Rechnung und Überweisung 

Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Pflege- 
und Betreuungsleistungen (gem. § 35a EStG) gibt 
es ab dem Veranlagungszeitraum 2025 nur mit 
Rechnung und Überweisung auf das Konto des 
Leistungserbringers. Die Voraussetzungen für 
Steuerermäßigungen für haushaltsnahe Dienst-
leistungen und Handwerkerleistungen sind der Er-
halt einer Rechnung sowie die Zahlung auf das 
Konto des Leistungserbringers. Doch gelten diese 
Anforderungen auch für die Pflege- und Betreu-
ungsleistungen?  
Der Bundesfinanzhof hatte dies mit Urteil vom 
12.04.2022 (Az. VI R 2/20) verneint. Nach Auffas-
sung der Richter ging dies aus dem bisherigen Ge-
setzeswortlaut im Hinblick auf Pflege- und Betreu-
ungsleistungen nicht eindeutig hervor. Nun hat 
der Gesetzgeber das Gesetz geändert: § 35a EStG 
hat durch das Jahressteuergesetz 2024 mit Wir-
kung ab 2025 eine Rechtsänderung erfahren. D. 
h., Voraussetzung für alle Steuerermäßigungen ist, 
dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen 
eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf 
das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 
 
 

Ist ein Gewinn aus dem Verkauf von Eintrittskarten 
für Fußballspiele oder Konzerte steuerpflichtig? 

Mit Start der Bundesliga-Saison 2025/26 und bei 
Auftritten gefragter Musikstars oder Festivals 
übersteigt die Nachfrage nach Tickets regelmäßig 
das Angebot. Entsprechend begehrt sind Eintritts-
karten auf verschiedenen Plattformen, wo sie - so-
fern vom Veranstalter erlaubt - weiterverkauft und 
teils zu mehr als dem Zehnfachen des Original-
preises gehandelt werden. 
Wer Eintrittskarten mit Gewinn weiterverkauft, 
muss sich mit der Frage befassen, wie diese Erlöse 
steuerlich zu behandeln sind. Der Fiskus verweist 
eindeutig auf § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Einkommen-
steuergesetz: Gewinne aus dem Verkauf von sog. 
„anderen Wirtschaftsgütern“ unterliegen der Ein-
kommensteuer, wenn zwischen Kauf und Verkauf 
weniger als ein Jahr liegt und die Freigrenze von 
600 Euro je Kalenderjahr überschritten wird. Be-
reits 2019 hat der Bundesfinanzhof (Az. IX R 10/18) 



 
 

entschieden, dass auch Gewinne aus dem Weiter-
verkauf von Tickets - im Urteilsfall Champions-
League-Finale 2015 - steuerpflichtig sind. Eintritts-
karten zählen nicht zu den privilegierten „Gegen-
ständen des täglichen Gebrauchs“, die von der Be-
steuerung ausgenommen sind. 
Wichtig: Es reicht nicht abzuwarten, ob das Fi-
nanzamt von sich aus aktiv wird. Steuerpflichtige 
Einkünfte sind von Ihnen selbst in der Steuererklä-
rung anzugeben - eine Erklärungspflicht besteht! 
Es stellt sich die Frage, wie das Finanzamt über-
haupt an die Daten der Verkäufer gelangt. Im 
BFH-Fall hatte der Steuerpflichtige den Gewinn 
von ca. 2.600 Euro noch freiwillig erklärt. Inzwi-
schen muss aber ernsthaft damit gerechnet wer-
den, dass Finanzämter und zentrale Steuerfahn-
dungsstellen verstärkt Auskünfte bei Ticketbörsen 
und Plattformbetreibern einholen. Erste Beispiele 
gibt es bereits: Im Juli 2025 wurde bekannt, dass 
Influencer und Social-Media-Akteure wegen nicht 
erklärter Einnahmen Post vom Finanzamt erhalten 
haben bzw. bald erhalten werden. Es ist daher nur 
eine Frage der Zeit, bis auch Ticketverkäufe gezielt 
überprüft werden. 
 
 

Kein Vorläufigkeitsvermerk wegen Doppelbesteu-
erung von Leibrenten – Revisionsverfahren vor 
dem Bundesfinanzhof 

Die angebliche oder tatsächliche Verfassungswid-
rigkeit der Besteuerung von Renteneinkünften ist 
ein Dauerthema. Nachdem das Bundesverfas-
sungsgericht Beschwerden nicht zur Entscheidung 
angenommen hat und vorgehend der Bundesfi-
nanzhof nicht zu einer Verfassungswidrigkeit ge-
kommen ist, ist die Frage der Verfassungswidrig-
keit einer vermeintlich doppelten Besteuerung 
von Leistungen aus der Basisversorgung nach § 22 
Nr. 1 Satz 3b EStG aus Sicht der Finanzverwaltung 
geklärt und eines Vorläufigkeitsvermerks bedarf 
es deshalb nicht mehr.  
Da beim Bundesfinanzhof noch zwei Revisionsver-
fahren anhängig sind, in denen bestimmte Fragen 
der Rentenbesteuerung noch strittig sind (BFH-
Az.: X R 9/24 und X R 18/23), dürfte insoweit mit 
Masseneinsprüchen nebst Anträgen auf Ruhen 
des Verfahrens zu rechnen sein. 
 

Hinweis: 

Wird gegen Einkommensteuerbescheide, die den 
Vorläufigkeitsvermerk nicht oder nicht mehr ent-
halten, zulässig Einspruch eingelegt, ist eine Ver-
fahrensruhe gem. § 363 Abs. 2 der Abgabenord-
nung zu prüfen. Bisherige, mit dem Vorläufig-
keitsvermerk versehene Steuerbescheide werden 
nicht von Amts wegen für „endgültig“ erklärt. 

 
 

Kein Werbungskostenabzug für private Umzugs-
kosten trotz Homeoffice-Zwang 

Berufstätige Eheleute lebten mit ihrer Tochter in 
einer 3-Zimmer-Wohnung und arbeiteten nur in 
Ausnahmefällen im Homeoffice. Ab März 2020 - 
bedingt durch die Corona-Pandemie - arbeiteten 
sie überwiegend im Homeoffice, dort im Wesent-
lichen im Wohn-/Esszimmer. Ab Mai 2020 zogen 
sie in eine 5-Zimmer-Wohnung, in der sie zwei 
Zimmer als häusliches Arbeitszimmer einrichteten 
und nutzten. Den Aufwand für die Nutzung der 
Arbeitszimmer und die Kosten für den Umzug in 
die neue Wohnung machten sie in ihrer Einkom-
mensteuererklärung als Werbungskosten geltend. 
Das beklagte Finanzamt erkannte die Aufwendun-
gen für die Arbeitszimmer an, mangels beruflicher 
Veranlassung lehnte es den Abzug der Kosten für 
den Umzug jedoch ab. Demgegenüber bejahte 
das Finanzgericht Hamburg den Werbungskos-
tenabzug auch für die Umzugskosten und gab der 
Klage insoweit statt. Der Umzug in die größere 
Wohnung sei beruflich veranlasst gewesen, da er 
zu einer wesentlichen Erleichterung der Arbeits-
bedingungen der Kläger geführt habe.  
Dem folgten die Richter des Bundesfinanzhofs 
nicht. Sie stellten maßgeblich darauf ab, dass die 
Wohnung dem privaten Lebensbereich zuzurech-
nen sei, die Kosten für einen Wechsel der Woh-
nung daher regelmäßig zu den steuerlich nicht 
abziehbaren Kosten der Lebensführung zählten. 
Etwas anderes gelte nur, wenn die berufliche Tä-
tigkeit des Steuerpflichtigen den entscheidenden 
Grund für den Wohnungswechsel dargestellt und 
private Umstände hierfür eine allenfalls ganz un-
tergeordnete Rolle gespielt haben. Dies sei nur 



 
 

aufgrund außerhalb der Wohnung liegender Um-
stände zu bejahen, etwa wenn der Umzug Folge 
eines Arbeitsplatzwechsels gewesen sei oder die 
für die täglichen Fahrten zur Arbeitsstätte benö-
tigte Zeit sich durch den Umzug um mindestens 
eine Stunde täglich vermindert habe. (Az. VI R 
3/23). 
 
 

Keine Anerkennung einer doppelten Haushalts-
führung bei Fahrzeit zwischen Hauptwohnung 
und Tätigkeitsstätte von etwa einer Stunde 

Ein Geschäftsführer war bei einer etwa 30 km ent-
fernt ansässigen Arbeitgeberin angestellt und 
mietete eine Zweitwohnung in ca. 1 km Entfernung 
von seiner Arbeitsstätte. Er machte einen An-
spruch auf Berücksichtigung von Aufwendungen 
für eine doppelte Haushaltsführung geltend. 
Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab (Az. 
1 K 1448/22). Das Finanzamt habe hier zu Recht 
abgelehnt, bei den Einkünften des Klägers aus 
nichtselbstständiger Arbeit zusätzliche Werbungs-
kosten für die geltend gemachte doppelte Haus-
haltsführung zu berücksichtigen. Der Ort des ei-
genen Hausstands und der Beschäftigungsort des 
Klägers fallen im Streitfall nicht auseinander, denn 
der Kläger könne seine Arbeitsstätte von seinem 
ca. 30 km entfernten Hausstand aus mit dem Pkw 
ausweislich eines Online-Routenplaners im Be-
rufsverkehr innerhalb von 50 bis 55 Minuten errei-
chen. Da die üblichen Wegezeiten maßgeblich 
seien, sei nicht darauf abzustellen, dass die Fahr-
zeit nach Angaben des Klägers aufgrund von Bau-
stellen zeitweise im Einzelfall länger gedauert ha-
ben sollte. Außerhalb des Berufsverkehrs betrage 
die Fahrzeit ausweislich des Online-Routenplaners 
lediglich ca. 30 Minuten. 
 
 
Neuregelung der Unterhaltsaufwendungen: Ab 
2025 ist Barunterhalt steuerlich nicht mehr ab-
zugsfähig 
 
Ist ein Steuerpflichtiger gegenüber einer anderen 
Person dazu verpflichtet, Unterhalt zu zahlen, kön-
nen diese Unterhaltsaufwendungen in der Ein-
kommensteuererklärung geltend gemacht wer-
den.  

Ab 01.01.2025 hat der Gesetzgeber mit dem Jah-
ressteuergesetz 2024 die Regelungen zum Abzug 
von Unterhaltsaufwendungen geändert (§ 33a 
Abs. 1 Satz 11 EStG): Barzahlungen werden nicht 
mehr steuerlich berücksichtigt. Zusätzlich zu den 
bereits bekannten Voraussetzungen sind Geldzu-
wendungen an eine gesetzlich unterhaltsberech-
tigte Person nur noch dann abziehbar, wenn sie 
durch Zahlung auf das Konto der unterhaltenen 
Person erfolgen (Banküberweisung). Die Rechts-
änderung betrifft ausschließlich Geldzuwendun-
gen. 
Für Natural- und Sachleistungen sowie außerge-
wöhnliche Härtefälle gelten weiterhin gesonderte 
Regelungen. In besonderen Härtefällen (Vorliegen 
besonderer Verhältnisse) könnten Ausnahmen 
gewährt werden, wenn außergewöhnliche Um-
stände, wie eine Kriegssituation im Wohnsitzstaat, 
eine Banküberweisung unmöglich machen. Das 
Finanzamt entscheidet hier nach allgemeinen Bil-
ligkeitsgrundsätzen. 
 
 
 
Neue Regeln für die steuerliche Behandlung von 
Kryptowerten 
 
An Privatanleger werden strenge Anforderungen 
gestellt, da diese für die steuerliche Aufarbeitung 
der einzelnen Veräußerungsgeschäfte verantwort-
lich sind. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat in sei-
nem Schreiben vom 06.03.2025 seine bisherigen 
Erläuterungen zur ertragsteuerlichen Behandlung 
von Kryptowerten (z. B. Bitcoin) aktualisiert und 
schwerpunktmäßig um Ausführungen zu den Mit-
wirkungs- und Aufzeichnungspflichten der 
Krypto-Anlegerinnen und -Anleger erweitert (Az. 
IV C 1 - S 2256/00042/064/043). Mit dem Schrei-
ben erhalten u. a. Steuerpflichtige eine Hilfestel-
lung bei der Dokumentation und Erklärung ihrer 
Einkünfte. 
Neben der ausführlichen Darstellung der Mitwir-
kungs- und Aufzeichnungspflichten wurden ein-
zelne Sachverhaltsdarstellungen und Regelungen 
in den Kapiteln des bestehenden BMF-Schreibens 
ergänzt. Dies betrifft insbesondere die sog. Steu-
erreports, aber etwa auch das Claiming von Kryp-
towerten und den Ansatz von sekundengenauen 
und Tageskursen.  



 
 

Das Bundesministerium der Finanzen empfiehlt 
die Nutzung eines Steuerreports: Zur besseren 
Nachvollziehbarkeit steuerlicher Vorgänge betont 
es die Bedeutung detaillierter Transaktionsüber-
sichten. Die Nachvollziehbarkeit könne über Steu-
erreports gewährleistet werden, wenn diese bei 
der Bearbeitung plausibel erscheinen, weil keine 
Hinweise auf eine Unvollständigkeit vorliegen. Da-
her sollten Steuerpflichtige die sog. Steuerreports 
nutzen, um ihre Krypto-Aktivitäten transparent 
und nachvollziehbar zu dokumentieren. 
In seinem Schreiben listet das Bundesministerium 
der Finanzen u. a. auch auf, welche Unterlagen 
und Daten von privaten Kapitalanlegern für Steu-
erzwecke angefordert werden können. Krypto-
Anleger sollten diese Daten regelmäßig sammeln 
und übermitteln können, um Gewinnschätzungen 
zu vermeiden. Es ist essenziell, alle relevanten Un-
terlagen und Nachweise zu Krypto-Transaktionen 
vollständig und sorgfältig zu dokumentieren und 
aufzubewahren, um den steuerlichen Anforderun-
gen gerecht zu werden. 

Hinweis: 

Non Fungible Token (NFT) und das sog. Liquidity 
Mining sind noch nicht Gegenstand dieses BMF-
Schreibens. Das BMW wird sich weiterhin mit den 
entsprechenden ertragsteuerlichen Fragen rund 
um Kryptowerte befassen und das Schreiben suk-
zessive ergänzen. 

 
 
 
Steuerbefreiung für kleine Photovoltaikanlagen ab 
01.01.2025 
 
Ab 2025 gilt eine einheitliche Steuerbefreiung für 
Photovoltaikanlagen für eine maximal zulässige 
Bruttoleistung von bis 30 kW (peak) pro Wohn- 
oder Gewerbeeinheit (für alle Gebäudearten ver-
einheitlicht).  
Bei der Steuerbefreiung handelt es sich um eine 
Freigrenze und nicht um einen Freibetrag.  Wird 
die Grenze demzufolge überschritten, bleibt der 
gesamte Ertrag steuerpflichtig. 
 
 

Steuerliche Behandlung von Corona-Soforthilfen 
bei Gewinnermittlung 
 
Die Gewährung von Corona-Soforthilfen hat kei-
nen Darlehenscharakter und stellt im Zeitpunkt 
des Zuflusses steuerpflichtige Betriebseinnahmen 
dar, so entschied das Niedersächsische Finanzge-
richt (Az. 12 K 20/24). 
Korrespondierend hierzu seien etwaige Rückzah-
lungen im Zeitpunkt des Abflusses als Betriebs-
ausgaben zu berücksichtigen. Dies entspreche 
den allgemeinen Prinzipien bei der Gewinnermitt-
lung nach § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz. Et-
waige Progressionsvorteile oder -nachteile seien 
diesem System immanent. 
Die Rückforderung von Corona-Soforthilfen stellt 
zudem kein rückwirkendes Ereignis (im Sinne des 
§ 175 Abs. 1 Nr. 2 AO) dar. Die Revision beim Bun-
desfinanzhof wurde eingelegt (BFH-Az. VIII R 
4/25). 
 
 
Steuerfalle Grundstücksschenkung: Vorsicht bei 
Übertragungen an Angehörige 
 
Wer eine Immobilie an nahe Angehörige ver-
schenken möchte, tut dies häufig mit guten Ab-
sichten, z. B. im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge. Doch oft wird dabei übersehen, dass die 
Steuerfalle zuschnappen kann, wenn der Be-
schenkte im Gegenzug Schulden übernimmt oder 
einen Teilbetrag zahlt. Solche teilentgeltlichen 
Grundstücksübertragungen können ein sog. „pri-
vates Veräußerungsgeschäft“ auslösen, d. h., der 
Übertragende muss möglicherweise Steuern zah-
len, wenn ein Gewinn entsteht. 
Ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
verdeutlicht diese Gefahr (Az. IX R 17/24): Ein 
Mann hatte 2014 eine Vermietungsimmobilie er-
worben und teilweise über einen Kredit finanziert. 
Nur fünf Jahre später übertrug er das Objekt an 
seine Tochter, wobei diese die Restschulden, die 
bereits deutlich unter den Anschaffungskosten la-
gen, übernahm. Der Wert der Immobilie lag zum 
Zeitpunkt der Übertragung durch Wertsteigerun-
gen noch höher. 
Das Finanzamt sah darin jedoch einen steuer-
pflichtigen Gewinn und forderte Steuern nach. 
Zwar entschied zunächst das Finanzgericht zu-
gunsten des Vaters, da das Entgelt niedriger war 
als sein ursprünglicher Kaufpreis. Doch der BFH 



 
 

stellte klar, dass die Steuerpflicht nicht entfällt, nur 
weil insgesamt kein höherer Betrag erzielt wird. 
Stattdessen müsse der Vorgang getrennt betrach-
tet werden: Ein Teil der Übertragung sei eine echte 
Schenkung, der andere - durch die Übernahme 
der Restschuld - eine entgeltliche Übertragung, 
die steuerpflichtig sein könne. Bei teilentgeltlichen 
Grundstücksübertragungen wird steuerlich zwi-
schen einem entgeltlichen und einem unentgeltli-
chen Anteil unterschieden. Das Verhältnis der er-
haltenen Gegenleistung (z. B. Schuldenüber-
nahme) zum tatsächlichen Verkehrswert des 
Grundstücks bestimmt, welcher Anteil als steuer-
pflichtiger Verkauf gilt und welcher als Schenkung 
behandelt wird. Nur der entgeltliche Teil unterliegt 
möglicherweise der Einkommensteuer. 
 
 

Hinweise: 

Damit bestätigt das Gericht, dass bei Immobilien-
übertragungen innerhalb der Familie eine genaue 
steuerliche Prüfung nötig ist. Eine Steuerpflicht 
droht vor allem, wenn die ursprüngliche Anschaf-
fung der Immobilie weniger als zehn Jahre zurück-
liegt.  
 
 
Wer also eine Immobilie verschenken oder über-
tragen möchte, sollte sich frühzeitig beraten las-
sen. Der Steuerberater kann dabei helfen, uner-
wartete Steuernachzahlungen zu vermeiden und 
die Übertragung optimal zu gestalten. 

 
 
Zeitpunkt des Werbungskostenabzugs für Erhal-
tungsrücklagen 
 
Die Leistungen eines Wohnungseigentümers in 
die Erhaltungsrücklage einer Wohnungseigentü-
mergemeinschaft (z. B. im Rahmen der monatli-
chen Hausgeldzahlungen) sind steuerlich im Zeit-
punkt der Einzahlung noch nicht abziehbar. Der 
Bundesfinanzhof stellte klar, dass Werbungskos-
ten bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung erst vorliegen, wenn aus der Rücklage 

Mittel zur Zahlung von Erhaltungsaufwendungen 
entnommen werden (Az. IX R 19/24). 
 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall 
vermieteten die Kläger mehrere Eigentumswoh-
nungen. Das von ihnen an die jeweilige Woh-
nungseigentümergemeinschaft gezahlte Haus-
geld wurde zum Teil der gesetzlich vorgesehenen 
Erhaltungsrücklage (vormals Instandhaltungsrück-
stellung) zugeführt. Insoweit erkannte das be-
klagte Finanzamt keine Werbungskosten bei den 
Vermietungseinkünften an. Der Abzug könne erst 
in dem Jahr erfolgen, in dem die zurückgelegten 
Mittel für die tatsächlich angefallenen Erhaltungs-
maßnahmen am Gemeinschaftseigentum ver-
braucht würden. Die Kläger vertraten die Ansicht, 
dass bereits die Einzahlungen in die Erhaltungs-
rücklage als sofort abzugsfähige Werbungskosten 
bei einer vermieteten Wohnung berücksichtigt 
werden müssten. Sie begründeten dies u. a. damit, 
dass nach der Novellierung des Wohnungseigen-
tumsgesetzes durch das Wohnungseigentums-
modernisierungsgesetz im Jahr 2020 eine Woh-
nungseigentümergemeinschaft Rechtsfähigkeit 
erlangt hat. Das Finanzgericht Nürnberg wies die 
Klage ab.  
 
Die Richter des Bundesfinanzhofs wiesen die Revi-
sion der Kläger zurück. Der Werbungskostenab-
zug nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG fordere einen wirt-
schaftlichen Zusammenhang zwischen der Ver-
mietungstätigkeit und den Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen. Zwar hätten die Kläger den der 
Erhaltungsrücklage zugeführten Teil des Hausgel-
des zwar erbracht und konnten hierauf nicht mehr 
zurückgreifen, da das Geld ausschließlich der 
Wohnungseigentümergemeinschaft gehört. Aus-
lösender Moment für die Zahlung sei jedoch nicht 
die Vermietung, sondern die rechtliche Pflicht je-
des Wohnungseigentümers, am Aufbau und an 
der Aufrechterhaltung einer angemessenen Rück-
lage für die Erhaltung des Gemeinschaftseigen-
tums mitzuwirken. Ein Zusammenhang zur Ver-
mietung entstehe erst, wenn die Gemeinschaft die 
angesammelten Mittel für Erhaltungsmaßnahmen 
verausgabt - erst dann kämen die Mittel der Im-
mobilie zugute. Des Weiteren hob der Bundesfi-
nanzhof hervor, dass entgegen der Auffassung 
der Kläger auch die Reform des Wohnungseigen-
tumsgesetzes im Jahr 2020, durch die der Woh-



 
 

nungseigentümergemeinschaft die volle Rechtsfä-
higkeit zuerkannt wurde, die steuerrechtliche Be-
urteilung des Zeitpunkts des Werbungskostenab-
zugs für Zahlungen in die Erhaltungsrücklage 
nicht verändert. 
 
 

Hintergrund 

Die Finanzverwaltung lässt geleistete Zahlungen 
in die nach dem Wohnungseigentümergesetz (§19 
und § 28 WEG) gesetzlich vorgeschriebenen Erhal-
tungsrücklagen erst zum Werbungskostenabzug 
zu, wenn die Hausverwaltung die Rücklagen tat-
sächlich für die Erhaltung des Gemeinschaftsei-
gentums verausgabt hat. 

 
 

Umsatzsteuer 

PV-Anlage: Lieferung von Mieterstrom stellt eine 
selbstständige Hauptleistung dar 
 
Der Kläger war Eigentümer eines umsatzsteuerfrei 
vermieteten Mehrfamilienhauses und lieferte sei-
nen Mietern Strom, den er über die Betriebskosten 
abrechnete. Auf dem Mehrfamilienhaus instal-
lierte der Kläger eine PV-Anlage. Im Rahmen einer 
Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
hatte sich der Kläger dazu verpflichtet, 50 % der 
Stromlieferungen innerhalb des Mietobjekts abzu-
nehmen. Soweit der durch die PV-Anlage produ-
zierte Strom nicht ausreichte, gewährleistete der 
Kläger die Stromversorgung durch den Bezug und 
die Weiterlieferung externen Stroms. Aus der An-
schaffung der PV-Anlage machte er einen Vor-
steuerabzug geltend. Das beklagte Finanzamt ge-
langte demgegenüber im Rahmen einer Umsatz-
steuer-Sonderprüfung zu dem Ergebnis, dass die 
beiden Leistungen Vermietung und Stromliefe-
rung so eng zusammenhingen, dass die Stromlie-
ferung als Nebenleistung umsatzsteuerrechtlich 
das Schicksal der Hauptleistung (Vermietung) 
teile. Da die Wohnungen umsatzsteuerfrei vermie-

tet würden, sei der Vorsteuerabzug aus der An-
schaffung der PV-Anlage insoweit - also um 50 % 
- ausgeschlossen. 
Das Finanzgericht Münster gab der hiergegen ge-
richteten Klage statt (Az. 15 K 128/21). Die PV-An-
lage werde vorliegend vollumfänglich für steuer-
pflichtige Ausgangsumsätze des Klägers verwen-
det. Die Stromlieferungen des Klägers an seine 
Mieter stellen keine unselbstständigen Nebenleis-
tungen zu den umsatzsteuerfreien Vermietungs-
leistungen (§ 4 Nr. 12 Buchst. a UStG), sondern 
selbstständige Hauptleistungen in Form von Lie-
ferungen dar. Dies gelte sowohl für den vom Klä-
ger mit der Photovoltaikanlage eigenproduzierten 
als auch für den von externen Stromanbietern be-
zogenen Strom. 
 
 
Hinweis 
 
Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn mehrere 
Einzelleistungen oder Handlungen des Steuer-
pflichtigen für den Kunden so eng miteinander 
verbunden sind, dass sie objektiv eine einzig un-
trennbar wirtschaftliche Leistung bilden, deren 
Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. Im Zusam-
menhang mit der Vermietung von Immobilien 
sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden: Verfügt 
der Mieter über die Möglichkeit, die Lieferanten 
und/oder die Nutzungsmodalitäten der in Rede 
stehenden Gegenstände oder Dienstleistungen 
auszuwählen, können die entsprechenden Leis-
tungen als von der Vermietung getrennt angese-
hen werden. Dies gilt insbesondere, wenn der 
Mieter über den Umfang der erhaltenen Leistun-
gen, die in Abhängigkeit des Verbrauchs abge-
rechnet werden können, entscheiden kann. Sofern 
demgegenüber die Vermietung eines Gebäudes 
in wirtschaftlicher Hinsicht offensichtlich mit den 
begleitenden Leistungen objektiv eine Gesamtheit 
bildet, kann davon ausgegangen werden, dass die 
Leistung mit der Vermietung eine einheitliche 
Leistung bildet. 
 
 
 



 
 

Sonstiges 

Anonymes Hinweisgebersystem der niedersächsi-
schen Steuerverwaltung geht online 
 
Seit 22.04.2025 können Bürger in Niedersachsen 
Steuerdelikte über ein anonymes Hinweisgeber-
system anzeigen. Das Portal https://anonymer-
steuerhinweis.mf.niedersachsen.de/meldung soll 
einen sicheren und diskreten Kommunikations-
weg bieten, um sowohl namentliche als auch ano-
nyme Hinweise abzugeben. 
Mit dem neuen digitalen Angebot will die nieder-
sächsische Steuerverwaltung die Bearbeitung 
anonymer Hinweise verbessern und eine beste-
hende Vollzugslücke schließen. 
Ein vergleichbares System ist bereits in Baden-
Württemberg und Schleswig-Holstein im Einsatz. 
 
 

Arbeitsrecht 

Freiwillige Beiträge zählen nicht für die Grund-
rente 
 
Ein Rentner hatte geklagt, weil die Deutsche Ren-
tenversicherung seinen Antrag auf Berücksichti-
gung eines Grundrentenzuschlags abgelehnt 
hatte. Sie war der Ansicht, statt der erforderlichen 
396 Monate (entspricht 33 Jahren) lägen nur 230 
Monate mit Pflichtbeiträgen vor. Die vom Kläger 
während seiner selbstständigen Tätigkeit freiwillig 
entrichteten Beiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung über 312 Monate zählten nicht zu den 
Grundrentenzeiten. Das Sozialgericht Mannheim 
und das Landessozialgericht Baden-Württemberg 
teilten die Ansicht der Deutschen Rentenversiche-
rung. Der Rentner hingegen argumentierte, er 
habe mit seinen freiwilligen Beiträgen viele Jahre 
zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversi-
cherung beigetragen und müsse wie Pflichtversi-
cherte auf eine ordentliche Absicherung im Alter 
vertrauen dürfen. 
Das Bundessozialgericht folgte der Einschätzung 
der Vorinstanzen und wies die Revision zurück (Az. 
B 5 R 3/24 R). Es liegen weder ein Verstoß gegen 
Verfassungsrecht noch gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz vor. Die Ungleichbehandlung sei 
sachlich gerechtfertigt. Im Gegensatz zu freiwillig 
Versicherten könnten sich Pflichtversicherte ihrer 

Beitragspflicht nicht entziehen. Sie trügen regel-
mäßig durch längere Beitragszeiten und höhere 
Beiträge in wesentlich stärkerem Maße zur Finan-
zierung der gesetzlichen Rentenversicherung bei. 
Zwar könne auch bei freiwillig Versicherten die Si-
tuation eintreten, dass sie trotz langjähriger, aber 
geringer Beitragsleistung keine auskömmliche Al-
tersversorgung aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung haben. In der Folge müssten sie bei be-
stehender Hilfebedürftigkeit im Alter Leistungen 
der Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Dass der Ge-
setzgeber in erster Linie Versicherte begünstigen 
wollte, die langjährig verpflichtend Beiträge aus 
unterdurchschnittlichen Arbeitsverdiensten ge-
zahlt haben, sei nicht zu beanstanden. 
 
 

Verfahrensrecht 

Meldeverfahren für elektronische Aufzeichnungs-
systeme 
 
Kassen(-systeme) müssen seit dem 01.01.2025 an 
die Finanzverwaltung gemeldet werden! Für die 
Mitteilung an das zuständige Finanzamt stehen 
drei Wege zur Verfügung. Für alle gilt die sog. 
Brutto-Methode auf Betriebsstättenebene, d. h. 
eine einheitliche Mitteilung für alle Kassen(-sys-
teme) einer Betriebsstätte. Folgen der erstmaligen 
Meldung spätere Änderungen, muss nicht nur die 
einzelne Änderung gemeldet werden, sondern 
auch hier jeweils der gesamte Datenbestand der 
betroffenen Betriebsstätte. Jede validierte Mel-
dung löst ein Protokoll über die (erfolgreiche) Da-
tenübermittlung in ELSTER aus, das zur Verfah-
rensdokumentation genommen werden sollte. 
Es sind verschiedene Szenarien denkbar, wer die 
Meldung auf welche Art und Weise vornimmt. Ei-
nige Dienstleister bieten Schnittstellen an, um die 
Daten selbstständig über das ELSTER-Portal an die 
Finanzverwaltung zu übermitteln.  DATEV bietet 
hierfür die Lösung DATEV Kassenmeldung an. In-
formationen dazu über www.meinfiskal.de. 
Zum Beginn der Mitteilungsverpflichtung hat das 
Bundesfinanzministerium mit Schreiben vom 
28.06.2024 festgelegt, welche Meldefristen im Ein-
zelnen zu beachten sind: 
 
 

https://anonymer-


 
 

¾ Vor dem 01.07.2025 angeschaffte Kassen (-
systeme) sind bis zum 31.07.2025 zu melden. 

¾ Ab dem 01.07.2025 angeschaffte Kassen (-sys-
teme) sind innerhalb eines Monats nach An-
schaffung mitzuteilen. 

¾ Vor dem 01.07.2025 endgültig außer Betrieb 
genommene Kassen(-systeme), die im Betrieb 
nicht mehr vorgehalten werden, sind nur mit-
zuteilen, wenn die Meldung der Anschaffung 
zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt ist. 

¾ Ab dem 01.07.2025 außer Betrieb genom-
mene Kassen(-systeme) sind innerhalb eines 
Monats nach Außerbetriebnahme mitzuteilen. 
Dies bedingt die vorherige Mitteilung der An-
schaffung. 

¾ Für Taxameter und Wegstreckenzähler gelten 
Sonderregelungen. 

Im Zuge der Einrichtung des Meldeverfahrens 
kontrovers diskutiert wurde die Frage, wann ein 
elektronisches Aufzeichnungssystem (eAS) – 
durch die steuerliche Brille gesehen - erstmalig 
entsteht („Geburtsstunde“) und welche Melde-
pflichten daraus resultieren. Tatsächlich können 
bei Kassen im „Baukasten-System“ mehrere Mel-
dungen innerhalb kurzer Zeit erforderlich werden. 
Jedes einzelne Gerät ist beim Finanzamt anzuge-
ben. Zu beachten ist jedoch, dass alle Kassensys-
teme einer Betriebsstätte in einer einheitlichen 
Mitteilung zusammengefasst werden müssen. Zu 
übermitteln sind Name und Steuernummer des 
Steuerpflichtigen sowie Angaben zur Art des 
elektronischen Aufzeichnungssystems einschließ-
lich der Seriennummer und zur verwendeten tech-
nischen Sicherheitseinrichtung, die Anzahl der ge-
nutzten Systeme und deren Anschaffungsdatum. 
Auch die Nichtnutzung einer Registrierkasse muss 
dem zuständigen Finanzamt gemeldet werden - 
unabhängig davon, ob die alte Kasse gestohlen 
wurde, ersetzt wird oder defekt ist. Auch in diesem 
Fall beträgt die Meldefrist einen Monat. Hier muss 
der Unternehmer das entsprechende Datum und 
den Grund an das Finanzamt übermitteln. 
 
 
 
 

Hinweis 

Es gilt stets zu beachten, dass Unternehmer 
für die fristgerechte Meldung Ihrer elektro-
nischen Kassensysteme an das Finanzamt 
selbst verantwortlich sind (§ 146a Abs. 4 
AO). Sie können diese Verpflichtung auch 
delegieren.  
Klären Sie jedoch rechtzeitig, wer in Ihrem 
konkreten Fall die Meldung übernimmt und 
stellen Sie sicher, dass alle nötigen Informa-
tionen wie Seriennummern, TSE-Zertifikate 
und Anschaffungsdaten vorliegen. 

 
 

Gesetzgebung 

Bundesrat stimmt dem Gesetz für ein steuerliches 
Sofortprogramm zu 
 
Der Bundesrat hat am 11.07.2025 dem Gesetz für 
ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
einstimmig zugestimmt. Es sieht vor, dass Unter-
nehmen ihre Ausgaben für Maschinen und Geräte 
in diesem und in den nächsten beiden Jahren de-
gressiv mit bis zu 30 Prozent von der Steuer ab-
schreiben können. Ab dem Jahr 2028 soll schritt-
weise die Körperschaftsteuer gesenkt werden - 
von derzeit 15 % auf 10 % im Jahr 2032. 
Bund und Länder hatten sich vorab über die um-
strittene Finanzierungsfrage geeinigt. Die Bundes-
regierung hat eine Protokollerklärung im Bundes-
rat abgegeben: u. a. werden die Mindereinnah-
men der Länder und Kommunen aus dem Gesetz 
zum steuerlichen Sofortprogramm über das Son-
dervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ 
querfinanziert. 
Das Gesetz muss nun noch gegengezeichnet, aus-
gefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet 
werden. Einige Regelungen, u. a. die degressive 
Abschreibung, treten dann bereits rückwirkend 
zum 01.07.2025 in Kraft. 



 
 

Ein einfaches und praxisnahes Zahlenbeispiel soll 
den Unterschied zwischen linearer und degressi-
ver Abschreibung nach dem neuen Investitionsso-
fortprogramm (30 % degressiv) verdeutlicht: 
 
Anschaffung eines neuen Geräts am 01.07.2025: 
Anschaffungs-
kosten: 

100.000 Euro 

Nutzungs-
dauer: 

5 Jahre 

Abschreibung 
linear: 

100.000 Euro/5 Jahre = 
20.000 Euro p. a. 

Abschreibung degressiv: 30 % auf den Restbuch-
wert p. a. 
 
Vergleich: 

Jahr Lineare AfA 
(20 %) 

Degressive AfA 
(30 %) 

2025 10.000  Euro 
(halbes Jahr)  

15.000  Euro (30 % 
von 100.000 Euro 
x ½) 

2026 20.000 Euro  25.500  Euro (30 % 
von 85.000 Euro) 

2027 20.000  Euro  17.850  Euro (30 % 
von 59.500 Euro) 

2028 20.000  Euro  12.495  Euro (30 % 
von 41.650 Euro) 

2029 20.000  Euro  8.746  Euro (30 % 
von 29.155 Euro) 

2030 10.000  Euro Rest Reste über Wech-
sel oder Sonderef-
fekt 

 
Ergebnis: 
 
Im ersten Jahr liegt die degressive AfA bei 15.000 
Euro statt 10.000 Euro 
In den ersten drei Jahren:  
Degressiv:  ca. 58.350 Euro 
Linear:   nur 50.000 Euro 
 
 

Fazit: 
Ein höherer Aufwand in den ersten Jahren mindert 
früher die Steuerlast, was einen Vorteil für Investi-
tionen und Liquidität erbringt. 
 
 
Jahressteuergesetz 2024 passiert den Bundesrat 
 
Der Bundesrat hat am 22.11.2024 dem Jahressteu-
ergesetz 2024 zugestimmt. Es ist am 06.12.2024 in 
Kraft getreten. Mit dem Jahressteuergesetz passt 
der Gesetzgeber regelmäßig Bestimmungen an, 
die aufgrund anderer Gesetze oder Auswirkungen 
des EU-Rechts, aber auch durch Rechtspre-
chungsänderungen notwendig geworden sind. Im 
Septemberplenum hatte der Bundesrat zum Ge-
setzentwurf ausführlich Stellung genommen – un-
gefähr 40 seiner Empfehlungen wurden im Gesetz 
umgesetzt. 
 
Es folgt eine Auswahl von wichtigen Änderungen: 

¾ Die Steuerbefreiung für kleine Photovoltaik-
anlagen wird vereinheitlicht: Es gilt nun für alle 
Gebäudearten die maximal zulässige Brutto-
leistung von 30 kW (peak). Es handelt sich um 
eine Freigrenze. Das bedeutet, dass ab Über-
schreitung die vollen Steuern auch auf die 
Leistung unterhalb der Grenze fällig werden. 
Die Erhöhung der Grenze gilt aber nur für An-
lagen, die ab Januar 2025 gekauft, installiert 
und betrieben werden. Für Bestandsgeräte 
bleibt es bei den bisherigen Werten. 

¾ Die als Sonderausgaben zu berücksichtigen-
den Kinderbetreuungskosten werden von 
zwei Dritteln auf 80 %, der Höchstbetrag von 
4.000 Euro auf 4.800 Euro erhöht. 

¾ Die Beantragung von Kindergeld soll elektro-
nisch erfolgen können. 

¾ Alleinerziehende erhalten über die Lohnsteu-
erklasse II einen steuerlichen Entlastungsbe-
trag. Das ist ein zusätzlicher Steuerfreibetrag, 
der derzeit bei 4.260 Euro plus weitere 240 
Euro für jedes weitere Kind nach dem ersten 
liegt. Er wird nur gewährt, wenn eine Alleiner-
ziehende tatsächlich allein in einem Haushalt 
mit ihren Kindern wohnt. Ab 2025 wird dieser 
Freibetrag auch bei noch verheirateten, aber 
bereits getrennt lebenden Ehepaaren ange-
rechnet. 
 



 
 

¾ Bei Pflege- und Betreuungsleistungen setzen 
Steuerermäßigungen - wie das bereits bei 
haushaltsnahen Dienstleistungen der Fall ist - 
den Erhalt einer Rechnung und die Zahlung 
auf das Konto des Leistungserbringers voraus. 

¾ Besonders Bonuszahlungen der Krankenversi-
cherung mindern die gezahlten Krankenkas-
senbeiträge und damit auch die Höhe der ab-
ziehbaren Sonderausgaben. Bonuszahlungen 
bis zu 150 Euro pro versicherte Person und 
Beitragsjahr werden generell als Leistung der 
Krankenkasse und nicht als Beitragserstattung 
behandelt. Bei Beträgen über 150 Euro bleibt 
die Möglichkeit bestehen, nachzuweisen, dass 
es sich um eine Krankenkassenleistung und 
nicht um Beitragserstattungen handelt. 

¾ Die Pauschale für Erbfallkosten steigt 2025 
von 10.300 Euro auf 15.000 Euro. 

¾ Durch eine Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs wurde der Kauf eines Erbteils von einem 
Miterben nicht mehr als Veräußerung der Ein-
zelbestandteile des Nachlasses betrachtet. 
Dadurch fiel auf ein im Nachlass enthaltenes 
Grundstück keine Spekulationssteuer an, auch 
wenn die Zehnjahresfrist nicht abgelaufen 
war. Zukünftig wird auch der Verkauf des An-
teils einer Erbengemeinschaft wie der Verkauf 
der einzelnen Vermögensteile betrachtet. 
Folge ist, dass für jeden Vermögensteil ge-
prüft wird, ob ein steuerpflichtiges Veräuße-
rungsgeschäft vorliegt. 

¾ Auf Abfindungen werden hohe Steuern erho-
ben, da es sich um Einmalzahlungen handelt. 
Die Fünftelregelung verhindert das, indem sie 
die Abfindung steuerlich so behandelt, als 
würde sie über fünf Jahre ausgezahlt. Bisher 
konnten Arbeitgeber die Regelung direkt bei 
der Berechnung der Lohnsteuer anwenden, 
wodurch Arbeitnehmer dann auch entspre-
chend weniger Steuern bezahlten. Künftig 
müssen Arbeitnehmer die Regelung selbst 
über ihre Steuererklärung angeben. So fallen 
zunächst mehr Steuern an, die aber später 
vom Finanzamt erstattet werden. 

¾ Die private Nutzung eines Dienstwagens wird 
als geldwerter Vorteil versteuert. Für Elektro-
autos gibt es dabei Vorteile, die bisher teil-
weise auch für Hybrid-Fahrzeuge galten. De-
ren Einstufung wird jetzt verschärft. Den Bo-
nus gibt es nur, wenn der Dienstwagen maxi-
mal 50 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer 

ausstößt oder eine elektrische Reichweite von 
mindestens 80 Kilometern hat. In diesem Fall 
muss nur die Hälfte des Bruttolistenpreises als 
geldwerter Vorteil angesetzt werden, nicht wie 
bisher 100 %. Bisher galt eine niedrigere 
Grenze von 60 Kilometern Reichweite. 

¾ Kleinunternehmer mussten ab 22.000 Euro 
Umsatz Umsatzsteuervoranmeldungen abge-
ben und Umsatzsteuer ausweisen. Ab dem 
Jahr 2025 besteht bis zu einem Umsatz von 
25.000 Euro die Möglichkeit, als Kleinunter-
nehmer auf den Umsatzsteuerausweis zu ver-
zichten. Der Gesamtumsatz darf im laufenden 
Jahr 100.000 Euro nicht überschreiten. Bisher 
lag diese Obergrenze bei 50.000 Euro und es 
reichte die Prognose, dass sie nicht überschrit-
ten wird. Ihr Überschreiten im laufenden Ge-
schäftsjahr war dann unerheblich. Die 100.000 
Euro stellen eine Obergrenze dar. Ab dem 
Zeitpunkt der Überschreitung kann die Klein-
unternehmerregelung nicht mehr angewen-
det werden. Zusätzlich haben ab 2025 auch 
Unternehmer aus anderen EU-Staaten die 
Möglichkeit, in Deutschland die Kleinunter-
nehmerregelung für ihre hier erzielten Um-
sätze zu nutzen. Umgekehrt haben auch deut-
sche Kleinunternehmer die Möglichkeit, im 
EU-Ausland von der Kleinunternehmerrege-
lung Gebrauch zu machen. Dazu müssen al-
lerdings die Gesamtumsätze jährlich an das 
Bundeszentralamt für Steuern gemeldet wer-
den, damit sichergestellt ist, dass die Umsatz-
grenzen nicht überschritten werden. Zudem 
werden Kleinunternehmer von der Pflicht zur 
Ausstellung von E-Rechnungen ausgenom-
men. Den Empfang von E-Rechnungen müs-
sen aber auch sie ermöglichen.  
 

¾ Ab dem 01.01.2025 wird die E-Rechnung im 
B2B-Bereich verpflichtend. Ab 2026 müssen 
Unternehmen auch selbst E-Rechnungen aus-
stellen und versenden können. Übergangsfris-
ten bis Ende 2028 erleichtern kleinen und 
mittleren Unternehmen den Übergang. Für 
den Empfang von E-Rechnungen gibt es keine 
Übergangsfrist. 

 
 



 
 

Viertes Bürokratieentlastungsgesetz 
 

Das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz (BEG IV) 
wurde am 29.10.2024 verkündet und gilt größten-
teils ab dem 01.01.2025. 
Hier einige wichtige Änderungen (ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit): 

¾ Die Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege 
wird einheitlich für das Handels- und das 
Steuerrecht von zehn auf acht Jahre verkürzt. 
Zu den Buchungsunterlagen zählen neben 
Rechnungen und deren Kopien auch Liefer-
scheine, Lohn- und Gehaltslisten, Lohnab-
rechnungen, Quittungen, Steuer-, Gebühren- 
oder Beitragsbescheide, Vertragsurkunden, 
Werkstattrechnungen und Zahlungsanwei-
sungen. Für folgende Unterlagen wurden die 
Aufbewahrungsfristen nicht geändert: 

¾ Arbeitsanweisungen, Aufzeichnungen, Bü-
cher, Eröffnungsbilanzen, Inventare, Jahresab-
schlüsse, Lageberichte und Organisationsun-
terlagen (weiterhin 10 Jahre) 

¾ empfangene Handels- und Geschäftsbriefe 
sowie Kopien abgesandter Handels- und Ge-
schäftsbriefe, jeweils einschließlich E-Mails 
(weiterhin 6 Jahre) 

¾ Nach Änderungen im Bundesmeldegesetz 
und in der Beherbergungsmeldedaten-ver-
ordnung gilt für deutsche Staatsangehörige 
keine Hotelmeldepflicht mehr. 

¾ Rechtsgeschäfte werden digital, also per E-
Mail, SMS oder Messenger-Nachricht mög-
lich, ohne dass sie eigenhändig unterschrie-
ben werden müssen. 

¾ Digitale Arbeitsverträge sollen dem Arbeitge-
ber ermöglichen, seine Mitarbeiter auch per 
E-Mail über die wesentlichen Vertragsbedin-
gungen zu informieren. 

¾ Aushanggesetze können auch digital „ausge-
hängt“ werden. 

¾ Digitale Steuerbescheide sollen eingeführt 
werden. 

¾ Es wird eine zentrale Vollmachtsdatenbank für 
Steuerberater geschaffen, so dass Arbeitgeber 
ihren Steuerberatern nicht mehr schriftliche 
Vollmachten für die jeweiligen Sozialversiche-
rungsträger ausstellen müssen. 

¾ Einführung von Erleichterungen bei Hauptver-
sammlungen börsennotierter Unternehmen 
Zukünftig können Unterlagen online zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Pflegeversicherung: Höhere Beitragssätze ab 
01.01.2025 
 
Der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung 
wurde zum 01.01.2025 um 0,2 Prozentpunkte an-
gehoben und damit auf 3,6 % festgesetzt. Eine 
entsprechende Verordnung (Verordnung der 
Bundesregierung zur Anpassung des Beitragssat-
zes in der sozialen Pflegeversicherung 2025) hat 
der Bundesrat am 20.12.2024 beschlossen. 
 
Die einzelnen Beitragssätze: 
Mitglieder ohne Kinder: 

¾ Arbeitnehmer-Anteil 2,40 %, Arbeitgeber-An-
teil 1,80 %, Gesamtbetrag 4,20 % 

Mitglieder mit 1 Kind: 

¾ Arbeitnehmer-Anteil 1,80 %, Arbeitgeber-An-
teil 1,80 %, Gesamtbetrag 3,60 % 

Mitglieder mit 2 Kindern: 

¾ Arbeitnehmer-Anteil 1,55 %, Arbeitgeber-An-
teil 1,80 %, Gesamtbetrag 3,35 % 

Mitglieder mit 3 Kindern: 

¾ Arbeitnehmer-Anteil 1,30 %, Arbeitgeber-An-
teil 1,80 %, Gesamtbetrag 3,10 % 

Mitglieder mit 4 Kindern: 

¾ Arbeitnehmer-Anteil 1,05 %, Arbeitgeber-An-
teil 1,80 %, Gesamtbetrag 2,85 % 

Mitglieder mit 5 und mehr Kindern: 

¾ Arbeitnehmer-Anteil 0,80 %, Arbeitgeber-An-
teil 1,80 %, Gesamtbetrag 2,60 % 

Eine ursprünglich für den Herbst angekündigte 
Pflegereform kann durch den Bruch der Ampelko-
alition nicht mehr umgesetzt werden. Jedoch 
muss diese bis spätestens Ende 2025 erfolgen. 
 
 


